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 Kreisverband Hagen/Ennepe-Ruhr 
 

Neustraße 3, 58285 Gevelsberg 

Info: 02332/ 8 09 60 

 

Neue Wege bei der Rechtsberatung – 

der VdK ist trotz Corona für  

seine Mitglieder aktiv! 

 

Wir haben unsere Beratungstätigkeit an die wegen „Corona“ geänderten 

Verhältnisse angepasst. Die Geschäftsstelle in Gevelsberg sowie die 

Beratungsstellen in Hagen und Hattingen sind geschlossen, weil in den 

engen Räumlichkeiten die Abstandsregeln nur schwer einzuhalten sind. 

Für die Sozialrechtsberatung hat der VdK aber neue Wege gefunden: Statt 

persönlicher Vorsprachen haben die Mitglieder nun Gelegenheit, 

telefonische Beratungen in Anspruch zu nehmen. 

Für die Beratung gilt: Interessenten melden sich telefonisch beim VdK-

Kreisverband und werden in eine Rückrufliste aufgenommen. Der Rückruf 

der Rechtsberater:innen erfolgt dann in der Regel innerhalb von zwei 

Tagen, es können aber auch schon einmal drei Tage sein! 

Das Angebot richtet sich nur an Mitglieder des VdK in Hagen und im 
Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Beratung und Vertretung in Rechtsmittelverfahren 
bleiben diesen vorbehalten. Die Mitgliedschaft im Sozialverband VdK kann 
aber jederzeit begründet werden. 

Telefonisch erreichbar sind wir Montag bis Freitag von 9.30 bis 13.00 Uhr 
unter der Nummer: 

02332 / 8 09 60 

Mail: kv-hagen-ennepe-ruhr@vdk.de 
 

www.vdk.de/kv-hagen-ennepe-ruhr 

mailto:kv-hagen-ennepe-ruhr@vdk.de


 

 
Sozialverband VdK Hagen/Ennepe-Ruhr: 

Das Leistungsangebot für Mitglieder 
 

Der VdK ist der Sozialverband für alle Bürger, die Unterstützung in sozialrechtlichen Fragen suchen, 
sich mit Erfolg für soziale Gerechtigkeit einsetzen wollen und in einer starken Gemeinschaft ihre 
Freizeit gestalten möchten. Wenn Ihr Recht gegenüber Behörden und Sozialversicherungsträgern 
gerichtlich erstritten werden muss, vertreten wir Sie auch vor dem Sozialgericht. 
 

Wir werden für Sie tätig im ... 
 
1. Arbeitslosenrecht 
-Arbeitslosengeld (keine Anträge) 
-Beruf. Bildung 
-Eingliederungshilfen 
-Umschulung 
 
2. Recht der gesetzlichen 
Unfallversicherung 
(Berufsgenossenschaft) 
-Arbeitsunfall 
-Berufskrankheit 
-Wegeunfall 
-Sterbegeld 
-Übergangsgeld 
-Verletztenrente 
-Witwenrente 
 
3. Grundsicherungsrecht 
(keine Anträge) 
-Arbeitslosengeld II (SGB II) 
-Grundsicherung im Alter und bei 
      Erwerbsunfähigkeit 
-Sozialhilfe 
 
4. Krankenversicherungsrecht 
-Heil- und Hilfsmittel 
-Härtefallregelungen 
-Krankengeld 
-Kur 
-Zahnersatz 
 
5. Pflegeversicherungsrecht 
-Häusliche Pflege 
-Hilfsmittel 
-Leistungen bei stationärer Pflege 
-Pflegegrade 

6. Rentenrecht 
-Informationen zu den Rentenarten 
-Kindererziehungszeiten 
-Fragen zu Rentenbescheiden 
-Rehabilitation (z.B. Kuranträge) 
 
 
     Keine Rentenberechnung! 
     Keine Rentennachrechnung! 
     Keine Rentenanträge! 
 
 
7. Schwerbehindertenrecht 
-Feststellungsverfahren 
-Rehabilitation 
-Schwerbehindertenausweis 
-Änderungsanträge 
-Informationen zu 
  Nachteilsausgleichen 
 
(Ermäßigung/Befreiung Kfz-Steuer; 
Parkerleichterung; Befreiung von 
Rundfunkgebühren; Freibeträge bei 
Einkommens- und Lohnsteuer; Zusatzurlaub) 
 
8. Soziales Entschädigungsrecht 
-Impfschäden 
-Häftlingshilfegesetz 
-Kriegsopferfürsorge 
-Kriegsopferversorgung 
-Opferentschädigungsrecht 
-Soldatenversorgungsgesetz 
 

 

 



 

 
Übersicht über die Kosten, die für die Durchführung von 

Rechtsmittelverfahren anfallen:  
 

Dauer der  

Mitgliedschaft:  
Widerspruch Klage  Berufung  

Unter 12 Monaten für 

das erste Verfahren:  96,00 €  116,00 €  166,00 €  

Unter 12 Monaten für 

jedes weitere 

Verfahren:  

30,00 €  50,00 €  100,00 €  

Über 12 Monate für 

jedes Verfahren:  
30,00 €  50,00 €  100,00 €  

20 bis unter 40  

Jahren  
15,00 €  25,00 €  50,00 €  

40 Jahre und länger  -  -  -  

 
Bitte beachten Sie: Der Mitgliedsbeitrag beträgt 5,50 € im Monat 

 

 
 

Unsere Mitglieder tragen selbstverständlich Masken, man sieht sie nur nicht, weil wir das Bild bearbeitet haben! 
 



 

Keine Bearbeitung durch den VdK: 
 
1. Altersrente 
 
- Rentenantrag muss direkt bei der Rentenversicherung gestellt werden- 
 
- In der Sprechstunde kann zu den Voraussetzungen der Altersrente beraten werden und der 
Versicherungsverlauf grob durchgeschaut werden, ob Lücken vorhanden sind.  
 
- Rente wird nicht von uns nachgerechnet. Das kann z. B. durch einen Rentenberater erfolgen. 
(gebührenpflichtig, z. T. sehr hohe Gebühr) 
 
2. Arbeitsrecht 
- z. B. Kündigungsverfahren / Abfindung 
 
3. Erbrecht 
 
4. Erwerbsminderungsrente Erstantrag 
- muss bei der Rentenversicherung gestellt werden- 
 
5. Familienrecht 
- z. B. Unterhaltsfragen, Elternunterhalt u. Berechnung etc. 
 
6. Grundsicherung (Antrag) / Sozialhilfe (Antrag) / ARGE (Erstantrag) 
- persönliche Vorsprache beim Grundsicherungsamt / Sozialamt / ARGE o. Optionskommune 
notwendig 
 
7. Jugendhilfeangelegenheiten 
 
8. Private Krankenversicherung 
 
9. Kur und Reha / Umschulung / Teilhabe am Arbeitsleben 
- Antrag (muss bei der Rentenversicherung oder der Krankenkasse gestellt werden) 
 
10. Mietrecht 
 
11. Steuerrecht 
- Auch nicht zur Besteuerung von Renteneinkünften 
 
12. Private Unfallversicherungen 
 
13. Wohngeld 
 
14. Zusatzrenten / Betriebsrenten 
 

 
Stand: 01/2022 


